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Professor Dr. jur. et Dr. phil. h. c. Eduard His ¥
1886—1948

_Redaktor der «Zeitschrift fiir schweizerisches Recht»
von 1921 bis 1948.

Von Prof. Jacob Wackernagel, Basel

Als Eduard His am 16. September 1948 starb, traf die
Nachricht seines Todes die Freunde und Bekannten, die
um seine Krankheit wulBiten, nicht unvorbereitet. Auch er
selbst besall wohl seit einiger Zeit die Einsicht, dal} sein
Tag sich rasch zum Abend neigte. In diesem Wissen hat er
bis zuletzt alles, was er noch an Arbeitskraft und Arbeits-
willen besal}, aufgeboten, als wollte er mit seinem Schaffen
einen Damm gegen das herannahende Verhdngnis aufrich-
ten. Manche unter uns haben diesen furchtlosen Kampf
mit dem Tod mit zuriickhaltender Anteilnahme bewundert.

Fir jeden, der Eduard His kannte und dem auch die be-
sondere geistige Physiognomie Basels vertraut ist, bedeutet
sein Tod eine Liicke, die sich nicht schlieBen 14t. In seiner
Vielseitigkeit und Originalitdt war er eine hochst einpréag-
same, wenn auch nicht abgerundete Personlichkeit. Er war
Basler in seinen groflen Vorziigen wie in seinen kleinen
Schwichen. Denjenigen, die ihm nicht ndherstanden, mag es
oft schwer gefallen sein, die Widerspriiche in seinem Wesen
auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Sein gescheites,
mitunter aber auch scharfes Urteil iiber Menschen und
Dinge war nicht immer gerecht. Iir besal} eine leidenschaft-
liche, zu Opposition und Kritik bereite Natur, und er war
jedem Opportunismus abgeneigt. An einmal gefallten Anti-
pathien konnte er allzulange festhalten. Die Vielen aber,
denen er wohlwollte, durften stets auf sein Verstdndnis
und auf seine Hilfsbereitschaft zéhlen.
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Hinter den sarkastischen AuBerungen, die man von
ithm zu horen bekam — und denen man oft wohl zu viel
Gewicht beilegte —, war eine groBe und echte wissen-
schaftliche Begabung, eine curiosité du savant im besten
Sinne vorhanden, war aber auch eine starke sittliche Hal-
tung spiirbar. Seine stets wache Selbstkritik hiel3 ihn klein
von den eigenen Leistungen und Erfolgen denken. Um so
anspruchsvoller war er in den Pflichten, die er sich aufer-
legte, und den Aufgaben, welche er sich stellte.

Eduard His wurde am 16. Dezember 1886 in Basel ge-
boren. Er stammte aus einem Hause, in dem geistige und
kiinstlerische Bildung in einem traditionell baslerischen
Rahmen ihre reiche Pflege fand. Vieles daraus hat er in
sein spiteres Leben mitgenommen. Auch seine politische
Haltung war weitgehend durch die Familientradition be-
stimmt. Im Gespridch iiber o6ffentliche Angelegenheiten
konnte es reizvoll sein, sich im stillen die IFrage vorzu-
legen, inwieweit er in seinen politischen Urteilen als Nach-
komme von Peter Ochs zu gelten habe oder in welchem
Male das politische Erbe seines Urgrovaters, des konser-
vativen Ratsherrn Andreas Heusler I, in ihm lebendig
war. Er stand wohl dem Letzteren ndher. Auf jeden Fall
machte Eduard His aus seiner ausgesprochen liberal-kon-
servativen Gesinnung nie einen Hehl. Einen wirklichen
Fortschritt im 6ffentlichen Wesen anerkannte er nur dann,
wenn er darin eine sinnvolle Weiterentwicklung der geisti-
gen und politischen Tradition der Schweiz bzw. seiner
Vaterstadt und eine Achtung der sie tragenden besonderen
Werte und Grundsitze sah.

Das juristische Studium stand unter dem iiberragenden
Einflu3 seines GroBonkels Andreas Heusler II. Nachdem
er 1909 zum Doktor der Rechte promoviert worden war,
amtete er kiirzere Zeit als Sekretdr des Basler Justizde-
partements unter dem von ihm hochverehrten C. Chr.
Burckhardt. 1915 erfolgte seine Habilitation fiir Staats-
und Verwaltungsrecht an der Basler Juristischen Fakultat.
1921 wurde er daselbst zum Extraordinarius befordert,
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leistete dann aber schon im gleichen Jahre einem Ruf an
die Universitat Zirich Folge. Unstimmigkeiten veranlalten
ihn, schon im Jahre 1927, in Ziirich seinen Ricktritt zu
nehmen. Seit dieser Zeit hat er zur Hauptsache als Privat-
gelehrter in Basel gelebt, wobel er gleichzeitig lingere Zeit
als Rechtskonsulent des Justizdepartements amtete.

Die wissenschaftliche Veranlagung von Eduard His ist
durch eine groBe Vielseitigkeit gekennzeichnet. Er war
einer der immer selteneren Gelehrten, die schon aus ur-
spriinglicher Veranlagung eine Spezialisierung auf ein ein-
ziges wissenschaftliches Fachgebiet ablehnen diirfen. Er
konnte auf Grund seiner Begabung, seiner Interessenrich-
tung und nicht zum mindesten seiner immensen Arbeits-
kraft mehrere Forschungsgebiete fiir sich in Anspruch
nehmen. '

Eduard His war nicht nur Jurist, er war vor allem auch
Geschichtsforscher. Aber man kann die Jurisprudenz und
die Geschichtswissenschaft in seinem Werk nicht vonein-
ander trennen. Seine Erkenntnisse im einen befruchteten
immer wieder aufs gliicklichste seine Forschung im andern
Bereich.

Auf juristischem Gebiet ist sein literarisches Werk von
bedeutendem Umfange. Nur einzelnes kann hier Erwéh-
nung finden.

In der Mitte steht die dreibidndige Geschichte des Neue-
ren Schweizerischen Staatsrechts, dessen erster, 1920 er-
schienener Band ihn bereits in die vordere Reihe der
schweizerischen Rechtsgelehrten stellte. In dieser groflen
und wichtigen Verdffentlichung tritt die besondere Be-
gabung, die fiir sein gesamtes Schaffen bezeichnend werden
sollte, klar hervor: Die geradezu stupende Féhigkeit, einen
immensen Wissensstoff bis in entlegenste Einzelheiten hin-
ein zu erfassen, das Erkannte in den ihm zukommenden
sinnvollen Zusammenhang zu bringen und vor allem auch,
es anschaulich darzustellen. Seine ausgesprochen schrift-
stellerischen Fahigkeiten lassen den Leser oft nicht ahnen,
welche Forschungsarbeit, wieviel miihseliges Sammeln von



4 Prof. Jacob Wackernagel:

Einzelheiten vor allem seinen rechtsgeschichtlichen und ge-
schichtlichen Abhandlungen vorausging.

Auch auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft war
Eduard His jedem Spezialistentum abhold. Sein For-
schungsgebiet war nicht nur die Rechtsgeschichte und hier
wiederum, wenn auch nicht ausschlief3lich, die Geschichte
des Staatsrechts, sondern auch das moderne Staats- und
Verwaltungsrecht. Er vertrat mitunter Auffassungen, die
wohl auf Widerspruch stoflen konnten, und er war literari-
schen Auseinandersetzungen, wo es um seine Uberzeugung
ging, keineswegs abgeneigt.

Auch auf dem Gebiet des Privatrechts, das ihm von
Haus aus fremder sein mul3te, hat er sich schriftstellerisch
betédtigt, vor allem durch seine Mitarbeit am Gmiir’schen
Kommentar zum Zivilgesetzbuch, wo er den Kommentar
zum Handelsregister-, Firmen- und Buchfiithrungsrecht
verfalite. '

Auf seine zahlreichen und zum Teil umfangreichen hi-
storischen Arbeiten sei hier nur nebenbei verwiesen. Zu er-
wihnen sind vor allem die drei Bande tiber die Basler Han-
delsherren, die Basler Staatsmédnner und die Basler Ge-
lehrten des 19. Jahrhunderts.

Die Vielseitigkeit, die den Juristen Eduard His aus-
zeichnete, und vor allem auch seine leichte Darstellungs-
gabe machten ihn zum pridestinierten Redaktor der Zeit-
schrift fiir schweizerisches Recht. Er war hier der Nach-
folger seines Groflonkels und Lehrers Andreas Heusler II.

Wie sehr er dabei alle Arbeit auf sich selbst genommen
hat und damit die iibrigen Herausgeber von den sie sonst
treffenden Mitarbeiterpflichten entlastete, kann der Ver-
fasser aus langjihriger Erfahrung selbst bezeugen. Wenn
dabei der Wunsch mitspielte, sich in die Redaktion von
andern nicht hineinreden zu lassen, so gehort auch das
zum Bild seiner eigenwilligen Wesensart. Die Summe an
Arbeit, die er wiahrend der 27 Jahre, in denen er die Redak-
tion fiihrte, mit nie ermiidendem Eifer geleistet hat, kann
in einigen wenigen Sitzen gar nicht umschrieben werden.
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Zwei Leitmotive waren hier fiir ihn maflgebend: Einmal
die Forderung echter Wissenschaftlichkeit. Jede auch nur
leise Tendenz, mit wissenschaftlichen Scheingriinden, etwa
aus politischer Opportunitiat, Unrecht in Recht umzudeu-
ten, war ihm ein Greuel. Und dann war Eduard His zu-
tiefst von der Uberzeugung durchdrungen, daB} es nicht
nur die Aufgabe des Juristen sei, das positive Recht zu ver-
stehen und anzuwenden, sondern seine Sendung bestehe
auch darin, stets fiir das gerechte oder besser das richtige
Recht einzustehen. In diesem Sinne habe er das Seinige bei-
zutragen, dal} das zu setzende Recht diesem Ideal mog-
lichst entspreche und daf3 es dann bei seiner Anwendung
moglichst in dieser Weise ausgelegt werde. Fiir Eduard His
stand der Beruf des Juristen unter diesem, letzten Endes,
moralischen Gebot. _

Nachdem Eduard His die Redaktion wéhrend eines
Vierteljahrhunderts gefiihrt hatte, sprach er sich im 65.
Bande der Zeitschrift erneut iiber die Grundséitze aus, die
ihm dabei mallgebend schienen.

Mégen nun auch in formeller Hinsicht die Redaktions-
methoden gewisse Anderungen erfahren, so werden wir
doch an vieles, was IEduard His hier gesagt hat, oder was
ihm dabel vorschwebte, ankniipfen kénnen und werden
auch auf diese Weise sein Andenken in Ehren halten.






	Professor Dr. jur. et Dr. phil. h. c. Eduard His 1886-1948 : Redaktor der "Zeitschrift für schweizerisches Recht" von 1921 bis 1948

